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Einsendung von Spielerpässen zur Vernichtung

Vereine können zur Entlastung ihrer Kartei Pässe von Spielern, die ihre aktive Tätigkeit 
beendet haben, zur Vernichtung an die Passabteilung zurückgeben. Diese Pässe müssen 
zur Vermeidung von Irrtümern eindeutig gekennzeichnet werden, z. B. mit dem Vermerk 
"zur Vernichtung". Die Spielberechtigung ist dann 6 Monate nach Eingang des Passes bei 
der Passabteilung erloschen. 
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Doppelte Spielberechtigungen 

Fällt in der Passabteilung bei der EDV-Erfassung eines Vereinswechsels auf, dass ein 

Spieler wegen unterschiedlicher Spielerdaten zwei Spielberechtigungen besitzt (neben der 

bekannten Spielberechtigung besitzt er noch eine andere Spielberechtigung unter einer 

anderen Passnummer bei einem anderen Verein) wird bei dem betreffenden Verein 

schriftlich wegen des nicht vorliegenden Spielerpasses nachgefragt. Der Antrag stellende 

Verein wird schriftlich informiert, dass der Spieler noch eine weitere Spielberechtigung 

besitzt, der fehlende Pass angefordert wurde und die Spielberechtigung noch nicht erteilt 

werden kann.  

Geht der angeforderte Spielerpass ein, wird die Spielberechtigung unter Berücksichtigung 

des 1. Antragseingangs erteilt. 


